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Fachprüfungsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den Teilstudi-
engang Biologie im Studiengang Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Ba-
chelor of Arts (FPO BIO-BA 2023) 

Vom 16. Juni 2023 

Bekanntmachung im NBl. HS MBWFK Schl.-H., S. 64 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der EUF: 19. Juni 2023 

geändert durch Satzungen vom 
23. Juni 2025 (NBl. HS MBWFK Schl.-H., S. 33; Amtliche Bekanntmachungen lfd. Nr. 550) 
20. Juni 2024 (NBl. HS MBWFK Schl.-H., S. 39; Amtliche Bekanntmachungen lfd. Nr. 528) 
********************************************************************************************************* 
In der konsolidierten – nicht amtlichen – Fassung der Änderungssatzung vom 23. Juni 2025, 
in Kraft ab 1. September 2025 
********************************************************************************************************* 

Aufgrund § 52 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 9 des Hochschulgesetzes (HSG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H., S. 39), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H., S. 102), wird 
nach Beschlussfassung durch den Konvent der Fakultät I der Europa-Universität Flensburg 
vom 17. Mai 2023 die folgende Satzung erlassen. Die Genehmigung des Präsidiums der Eu-
ropa-Universität Flensburg ist am 13. Juni 2023 erfolgt. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Fachprüfungsordnung gilt für den Studiengang Bildungswissenschaften mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts für den Teilstudiengang Biologie. Sie ergänzt die Regelungen der 
Rahmenprüfungsordnung (RaPO) sowie der Prüfungs- und Studienordnung des Studien-
gangs Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts. 
(2) In der Anlage zu dieser Fachprüfungsordnung sind Module, Teilmodule oder Teile von 
Teilmodulen gekennzeichnet, in denen eine Teilnahmepflicht besteht. Die Anlage ist Be-
standteil dieser Satzung. § 12 Absatz 5 RaPO bleibt unberührt.  

§ 2 Kombination der Studienrichtungen 

Gemäß der Prüfungs- und Studienordnung der Europa-Universität Flensburg für den Studi-
engang B.A. Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts muss der oben be-
zeichnete Teilstudiengang Biologie mit dem Teilstudiengang Bildung, Erziehung, Gesell-
schaft und einem weiteren Teilstudiengang des Bachelor of Arts Bildungswissenschaften 
kombiniert werden. 

§ 3 Studienziel 

(1) Ziele des Teilstudiengangs Biologie sind der Erwerb und die Vermittlung der biologischen 
Grundlagen in allen wichtigen Teildisziplinen. Dazu gehören unter anderem Grundlagen der 
Morphologie, Anatomie, Physiologie, Genetik, Zellbiologie, Humanbiologie, Zoologie, Bota-
nik, der Biodiversitätsforschung, Ökologie, Evolutionskunde und des angewandten Natur-
schutzes. 



3 
 

(2) Die Studierenden erwerben das zur Ausübung des Lehrerberufs im Fach Biologie not-
wendige Fachwissen, studieren grundlegende Methoden der Biologie und der Vermittlung 
von Wissen und spezifischen Fertigkeiten. Sowohl beim Erwerb von Wissen und Schlüssel-
qualifikationen als auch bei der Anwendung fachspezifischer Methoden wird besonderer 
Wert auf die Erarbeitung der Ziele, Motivation, Kritikfähigkeit und auf den verantwortungsvol-
len Umgang mit dem Leben und den Lebewesen gelegt. Die Studierenden erhalten die Mög-
lichkeit, interdisziplinäre Inhalte und Arbeitsweisen der naturwissenschaftlichen Fächer ken-
nenzulernen und sich diese für den Unterricht in der Gemeinschaftsschule zu erschließen. 

§ 4 Studienverlauf 

(1) Im Teilstudiengang Biologie sind in der Regel im 1. bis 4. Semester 40 Leistungspunkte 
zu erwerben; ab dem 5. Semester gibt es drei verschiedene Wahlmöglichkeiten („Spezialisie-
rungsoptionen“). 
(2) Das 5. Semester ist als Mobilitätsfenster für ein Auslandsstudium konzipiert (internationa-
les beziehungsweise Europasemester). 
(3) Empfohlener Studienverlauf: 

1 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 1: Grundlagen der Biologie  Fach B 

2 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 2: Biodiversität  Fach B 

3 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 

M 3: Evolution und Funktio-
nelle Morphologie 

M 4: Fachdidaktisches Theo-
rie-Praxis-Modul: Fachdidak-
tisches Praktikum mit fachdi-

daktischem Seminar 

 Fach B 

4 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 5: Ökologie und  
Umweltbildung  Fach B 

Spezialisierungsoption für Master of Education für das Lehramt an Gemeinschaftsschulen 
(insgesamt 20 LP im Teilstudiengang Biologie: M 6, 7, und 8 – oder M 7, 8 und 9): 

5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 
M 7: Leben und  
Verantwortung M 6: Biologie fächerverbin-

dend – Physiologie (kann im 
FrSe oder HeSe oder über-

greifend belegt werden) 

 Fach B 

6 BA Thesis 
(A/B/E)  M 8: Biologie an außerschu-

lischen Lernorten  Fach B 

oder alternativ 
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5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 
M 7: Leben und  
Verantwortung 

M 9: Grundlegende natur-
wissenschaftliche Bildung 

(10 LP) 
 Fach B 

6 BA Thesis 
(A/B/E)  M 8: Biologie an außerschu-

lischen Lernorten   Fach B 

Spezialisierungsoption erziehungswissenschaftlicher Fach-Masterstudiengang (insgesamt 10 
oder 15 LP im Teilstudiengang Biologie: M 6 oder M 9 – oder M 6 und M 7 – oder M 9 und 
M 7: 

5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 

 
M 7 (W): Leben 
und Verantwor-

tung 

Wahlpflicht: 

 Fach B M 6: Biologie fä-
cherverbindend – 

Physiologie 

M 9: Grundle-
gende naturwis-

senschaftliche Bil-
dung 

6 Bildung, Erziehung, Gesellschaft Bachelor Thesis 
(Erzwiss.) Bildung, Erziehung, Gesellschaft 

Spezialisierungsoption fachwissenschaftlicher Masterstudiengang (insgesamt 20 oder 25 LP 
im Teilstudiengang Biologie: M 6, M 7 und M 9 oder nur M 6 und M 9): 

5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 
M 7 (W): Leben 
und Verantwor-

tung  

M 9: Grundlegende naturwissenschaft-
liche Bildung  Fach B 

6 BA Thesis 
(A oder B)  M 6: Biologie fächerverbindend – Physiologie  Fach B 

(4) Die Bachelor Thesis im Umfang von 10 Leistungspunkten wird bei den Spezialisie-
rungsoptionen für das Lehramt in einem der studierten Teilstudiengänge erstellt. In der Spe-
zialisierungsoption außerschulisches erziehungswissenschaftliches Masterstudium wird sie 
in den Erziehungswissenschaften erstellt. In der Spezialisierungsoption fachwissenschaftli-
ches Masterstudium wird die Bachelor Thesis in Fach A oder Fach B erstellt. 

§ 5 Veranstaltungsformen  

Neben den in § 12 RaPO vorgesehenen Lehrveranstaltungsformen wird im Teilstudiengang 
folgende Lehrveranstaltungsform angeboten: 

Laborübung (LÜ): Die Studierenden erarbeiten im Labor arbeitstechnische, me-
thodische und weitere praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten im Feld Biologie. 

§ 6 Besondere Zulassungsvoraussetzungen 

An den Lehrveranstaltungen und Prüfungsleistungen, die einen Umgang mit Gefahrenquel-
len beinhalten, kann nur teilgenommen werden, wenn zu Beginn des jeweiligen Semesters 
an den Sicherheitsbelehrungen des Instituts für Biologie und ihre Didaktik teilgenommen 
wurde. Betreffende Veranstaltungen sind in der Modultabelle in § 8 dieser Satzung 
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gekennzeichnet. Informationen zu Einzelheiten werden zu Beginn der jeweiligen Lehrveran-
staltung bekanntgegeben. 

§ 7 Prüfungsformen  

Neben den in § 15 RaPO erläuterten Prüfungsformen werden im Teilstudiengang folgende 
Prüfungsformen angewendet: 

1.  Projektdokumentation in Form einer schriftlichen Ausarbeitung oder didaktischen 
Entwicklungsarbeit, zum Beispiel Unterrichtsmaterial oder ein Exponat, mit münd-
licher Präsentation von 15 bis 20 Minuten Dauer. 

2.  Bestimmen von Tieren und Pflanzen
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§ 8 Module des Teilstudiengangs 

Modul Teilnahmevo-
raussetzung 

Veranstaltungsfor-
men (Anzahl, Art 

und SWS) 

Teilnahmepflicht Prüfungs- 
vorleistung 

Prüfungsleistung Beno-
tung 

LP 

M 1: Grundlagen der Biologie Für TM 1.2: 
Sicherheits-
belehrung 
gemäß § 6 

1 V: 2 SWS 
1 Ü: 3 SWS 

Keine Mindestens 75 % der 
angebotenen Versu-
che müssen in Grup-

pen durchgeführt und 
individuell protokol-

liert werden 

Klausur (60 Minuten) Ja 10 

M 2: Biodiversität Für TM 2.1, 
TM 2.2, TM 2.3 

und TM 2.4: 
Sicherheitsbe-
lehrung gemäß 

§ 6 

4 Ü: je 2 SWS TM 2.1: nein 
TM 2.2: nein 

TM 2.3: ja 
TM 2.4: ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TM 2.3: Fotodoku-
mentation mit 15 

Pflanzen 
TM 2.4: Fotodoku-

mentation mit 15 Wir-
bellosen 

Bestimmen von Tieren und 
Pflanzen (Bestimmen von 20 
Wirbeltieren, 20 Wirbellosen 
und 20 Pflanzen) 
 

Ja 10 
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Modul Teilnahmevo-
raussetzung 

Veranstaltungsfor-
men (Anzahl, Art 

und SWS) 

Teilnahmepflicht Prüfungs- 
vorleistung 

Prüfungsleistung Beno-
tung 

LP 

M 3: Evolution und Funktionelle 
Morphologie 

Modul 1 1 V: 2 SWS 
1 S: 2 SWS 

1 Ex: 1 SWS 

TM 3.1: nein 
TM 3.2: nein 

TM 3.3: ja 
 
 
 
 
 
 
  

Seminar (TM 2): Fach-
vortrag im Umfang 
von 20-40 Minuten 

 

Klausur (60 Minuten)  Ja  
10 

M 4: Fachdidaktisches Theorie-
Praxis-Modul: Fachdidaktisches 
Praktikum mit fachdidaktischem 
Seminar 

Modul 1 
Modul 2 

1 S: 2 SWS Ja Keine Portfolio oder schriftliche Prü-
fungsleistung (ca. 8-10 Seiten).  
(Begleitend zum fachdidakti-
schen Praktikum ist in einem der 
zwei fachdidaktischen Seminare 
(Fach A oder Fach B) ein Portfo-
lio zu erstellen. Im anderen fach-
didaktischen Seminar ist anstelle 
eines Portfolios dann eine an-
dere schriftliche Prüfungsleis-
tung zu erbringen. Näheres re-
gelt § 6 Abs. 5 der Ordnung der 
Europa-Universität Flensburg zu 
den Schulpraktischen Studien 
für den Studiengang Bildungs-
wissenschaften mit dem Ab-
schluss Bachelor of Arts vom 25. 
Juni 2015, in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung. 

Nein 5 
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Modul Teilnahmevo-
raussetzung 

Veranstaltungsfor-
men (Anzahl, Art 

und SWS) 

Teilnahmepflicht Prüfungs- 
vorleistung 

Prüfungsleistung Beno-
tung 

LP 

M 5: Ökologie und Umweltbil-
dung 

Modul 1 
Modul 2 

 
Für TM 5.2 

und TM 5.3: Si-
cherheitsbe-

lehrung gemäß 
§ 6 

 
TM 5.2 und 

TM 5.3 können 
nur in Kombi-

nation und 
nicht semes-
terübergrei-
fend belegt 

werden. 

1 V: 2 SWS 
1 Ü: 4 SWS (davon 
finden 2 SWS auf 

dem Campus und 2 
SWS am Exkursion-

sort statt) 
1 Ex: 2 SWS 

TM 5.1: nein 
TM 5.2: nein 

TM 5.3: ja 

TM 5.2: Referat oder 
Methodenerprobung 
für Felduntersuchung 
TM 5.3: Dokumenta-
tion der Exkursion in 
Kleingruppe (schrift-
lich oder als Video) 

Klausur (60 Minuten), 
 

ja 5 

M 6: Biologie fächerverbindend 
– Physiologie 
(Wahlpflicht für M.Ed. Gemein-
schaftsschulen und Erzwiss.; Vo-
raussetzung für Fachwiss.) 

Modul 1 
 

Für TM 6.2, 6.3 
und 6.4: Si-

cherheitsbe-
lehrung gemäß 

§ 6 

1 V: 1 SWS 
1 S: 1 SWS 
1 Ü: 1 SWS 
1 LÜ: 1 SWS 

TM 6.1: nein 
TM 6.2: nein 
TM 6.3: nein 

TM 6.4: ja 

TM 6.4: Projektdoku-
mentation, z.B. 

schriftlich (5 Seiten), 
Poster oder Video (5 

Minuten) 

Vortrag oder Vortrag mit Experi-
ment (20-40 min) 

Nein 10 

M 7: Leben und Verantwortung 
(Voraussetzung für M.Ed. Ge-
meinschaftsschulen; Wahlmög-
lichkeit für Erzwiss., Fachwiss.) 

Modul 1 
Modul 2 

 
Für TM 7.2: Si-
cherheitsbe-

lehrung gemäß 
§ 6 

1 S: 2 SWS 
1 Ü: 2 SWS 

TM 7.1: nein 
TM 7.2: ja 

TM 7.1: Referat (30 
min + 35 min 
Moderation 
Diskussion) 

Klausur (90 Minuten) 
 

Ja 5 
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Modul Teilnahmevo-
raussetzung 

Veranstaltungsfor-
men (Anzahl, Art 

und SWS) 

Teilnahmepflicht Prüfungs- 
vorleistung 

Prüfungsleistung Beno-
tung 

LP 

M 8: Biologie an außerschuli-
schen Lernorten 
(Voraussetzung für M.Ed. Ge-
meinschaftsschulen) 

Modul 1 
Modul 2 

1 S: 2 SWS 
1 Ex: 1 SWS 

TM 8.1: nein 
TM 8.2: ja 

Keine Projektdokumentation in Form 
einer schriftlichen Ausarbeitung 
oder didaktischen Entwicklungs-
arbeit (z.B. Unterrichtsmaterial 
oder ein Exponat) mit mündli-
cher Präsentation (15-20 Minu-
ten). 
 

Ja 5 

M 9: Grundlegende naturwissen-
schaftliche Bildung 
(Wahlpflicht für M.Ed. Gemein-
schaftsschulen, Erzwiss.; Voraus-
setzung für Fachwiss.) 

Modul 1 
Modul 2 

 
Für TM 9.5: Si-
cherheitsbe-

lehrung gemäß 
§ 6 

1 V: 2 SWS 
1 S: 1 SWS 

1 LÜ: 3 SWS 

TM 9.1: nein 
TM 9.2 bis 9.4 

(WP): nein 
TM 9.5: ja 

Gestaltung und Be-
treuung einer Station 

im Lernlabor 

Hausarbeit (Umfang nach Ab-
sprache) 

Nein 10 

M 10: Bachelor Thesis  
(Wahlpflicht für M.Ed. Gemein-
schaftsschulen, Fachwiss.) 

Modul 1 
Modul 2 

- Nein Keine Bachelor Thesis (Bearbeitungs-
zeit 4 Monate, Umfang 30-60 
Seiten) 

Ja 10 

Die Qualifikationsziele der Module und weitere Einzelheiten sind dem Modulkatalog des Teilstudiengangs zu entnehmen. 
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§ 9 Übergangsregelungen 

Für Studierende, die vor dem 1. September 2023 in dem Teilstudiengang Biologie im Studi-
engang Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts eingeschrieben waren, 
gilt diese FPO BIO-BA ab dem 1. September 2026. Für diese Studierenden gilt bis dahin die 
FPO BIO-BA in der Fassung vom 16. Juni 2023 (NBl. HS MBWFK Schl.-H., S. 64). 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. September 2023 in Kraft. 

 

 

Flensburg, den 16. Juni 2023 

 

 

Prof. Dr. Maike Busker 

Dekanin der Fakultät I der Europa-Universität Flensburg
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Fachprüfungsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den Teilstudi-
engang Biologie im Studiengang Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Ba-
chelor of Arts (FPO BIO-BA 2023) 

Vom 16. Juni 2023 

Bekanntmachung im NBl. HS MBWFK Schl.-H., S. 64 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der EUF: 19. Juni 2023 

geändert durch Satzung vom 
20. Juni 2024 (NBl. HS MBWFK Schl.-H., S. 39; Amtliche Bekanntmachungen lfd. Nr. 528) 
********************************************************************************************************* 
In der konsolidierten – nicht amtlichen – Fassung der Änderungssatzung vom 20. Juni 2024, 
in Kraft ab 1. September 2024 
********************************************************************************************************* 

Aufgrund § 52 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 9 des Hochschulgesetzes (HSG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H., S. 39), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H., S. 102), wird 
nach Beschlussfassung durch den Konvent der Fakultät I der Europa-Universität Flensburg 
vom 17. Mai 2023 die folgende Satzung erlassen. Die Genehmigung des Präsidiums der Eu-
ropa-Universität Flensburg ist am 13. Juni 2023 erfolgt. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Fachprüfungsordnung gilt für den Studiengang Bildungswissenschaften mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts für den Teilstudiengang Biologie. Sie ergänzt die Regelungen der 
Rahmenprüfungsordnung (RaPO) sowie der Prüfungs- und Studienordnung des Studien-
gangs Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts. 
(2) In der Anlage zu dieser Fachprüfungsordnung sind Module, Teilmodule oder Teile von 
Teilmodulen gekennzeichnet, in denen eine Teilnahmepflicht besteht. Die Anlage ist Be-
standteil dieser Satzung. § 12 Absatz 5 RaPO bleibt unberührt.  

§ 2 Kombination der Studienrichtungen 

Gemäß der Prüfungs- und Studienordnung der Europa-Universität Flensburg für den Studi-
engang B.A. Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts muss der oben be-
zeichnete Teilstudiengang Biologie mit dem Teilstudiengang Bildung, Erziehung, Gesell-
schaft und einem weiteren Teilstudiengang des Bachelor of Arts Bildungswissenschaften 
kombiniert werden. 

§ 3 Studienziel 

(1) Ziele des Teilstudiengangs Biologie sind der Erwerb und die Vermittlung der biologischen 
Grundlagen in allen wichtigen Teildisziplinen. Dazu gehören unter anderem Grundlagen der 
Morphologie, Anatomie, Physiologie, Genetik, Zellbiologie, Humanbiologie, Zoologie, Bota-
nik, der Biodiversitätsforschung, Ökologie, Evolutionskunde und des angewandten Natur-
schutzes. 
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(2) Die Studierenden erwerben das zur Ausübung des Lehrerberufs im Fach Biologie not-
wendige Fachwissen, studieren grundlegende Methoden der Biologie und der Vermittlung 
von Wissen und spezifischen Fertigkeiten. Sowohl beim Erwerb von Wissen und Schlüssel-
qualifikationen als auch bei der Anwendung fachspezifischer Methoden wird besonderer 
Wert auf die Erarbeitung der Ziele, Motivation, Kritikfähigkeit und auf den verantwortungsvol-
len Umgang mit dem Leben und den Lebewesen gelegt. Die Studierenden erhalten die Mög-
lichkeit, interdisziplinäre Inhalte und Arbeitsweisen der naturwissenschaftlichen Fächer ken-
nenzulernen und sich diese für den Unterricht in der Gemeinschaftsschule zu erschließen. 

§ 4 Studienverlauf 

(1) Im Teilstudiengang Biologie sind in der Regel im 1. bis 4. Semester 40 Leistungspunkte 
zu erwerben; ab dem 5. Semester gibt es drei verschiedene Wahlmöglichkeiten („Spezialisie-
rungsoptionen“). 
(2) Das 5. Semester ist als Mobilitätsfenster für ein Auslandsstudium konzipiert (internationa-
les beziehungsweise Europasemester). 
(3) Empfohlener Studienverlauf: 

1 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 1: Grundlagen der Biologie  Fach B 

2 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 2: Biodiversität  Fach B 

3 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 

M 3: Evolution und Funktio-
nelle Morphologie 

M 4: Fachdidaktisches Theo-
rie-Praxis-Modul: Fachdidak-
tisches Praktikum mit fachdi-

daktischem Seminar 

 Fach B 

4 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 5: Ökologie und  
Umweltbildung  Fach B 

Spezialisierungsoption für Master of Education für das Lehramt an Gemeinschaftsschulen 
(insgesamt 20 LP im Teilstudiengang Biologie: M 6, 7, und 8 – oder M 7, 8 und 9): 

5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 
M 7: Leben und  
Verantwortung M 6: Biologie fächerverbin-

dend – Physiologie (kann im 
FrSe oder HeSe oder über-

greifend belegt werden) 

 Fach B 

6 BA Thesis 
(A/B/E)  M 8: Biologie an außerschu-

lischen Lernorten  Fach B 

oder alternativ 
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5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 
M 7: Leben und  
Verantwortung 

M 9: Grundlegende natur-
wissenschaftliche Bildung 

(10 LP) 
 Fach B 

6 BA Thesis 
(A/B/E)  M 8: Biologie an außerschu-

lischen Lernorten   Fach B 

Spezialisierungsoption erziehungswissenschaftlicher Fach-Masterstudiengang (insgesamt 10 
oder 15 LP im Teilstudiengang Biologie: M 7 und M 9 oder nur M 9 beziehungsweise M 7 
und M 6 oder nur M 6): 

5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 

 
M 7 (W): Leben 
und Verantwor-

tung 

Wahlpflicht: 

 Fach B M 6: Biologie fä-
cherverbindend – 

Physiologie 

M 9: Grundle-
gende naturwis-

senschaftliche Bil-
dung 

6 Bildung, Erziehung, Gesellschaft Bachelor Thesis 
(Erzwiss.) Bildung, Erziehung, Gesellschaft 

Spezialisierungsoption fachwissenschaftlicher Masterstudiengang (insgesamt 20 oder 25 LP 
im Teilstudiengang Biologie: M 6, M 7 und M 9 oder nur M 6 und M 9): 

5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 
M 7 (W): Leben 
und Verantwor-

tung  

M 9: Grundlegende naturwissenschaft-
liche Bildung  Fach B 

6 BA Thesis 
(A oder B)  M 6: Biologie fächerverbindend – Physiologie  Fach B 

(4) Die Bachelor Thesis im Umfang von 10 Leistungspunkten wird bei den Spezialisie-
rungsoptionen für das Lehramt in einem der studierten Teilstudiengänge erstellt. In der Spe-
zialisierungsoption außerschulisches erziehungswissenschaftliches Masterstudium wird sie 
in den Erziehungswissenschaften erstellt. In der Spezialisierungsoption fachwissenschaftli-
ches Masterstudium wird die Bachelor Thesis in Fach A oder Fach B erstellt. 

§ 5 Veranstaltungsformen  

Neben den in § 12 RaPO vorgesehenen Lehrveranstaltungsformen wird im Teilstudiengang 
folgende Lehrveranstaltungsform angeboten: 

Laborübung (LÜ): Die Studierenden erarbeiten im Labor arbeitstechnische, me-
thodische und weitere praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten im Feld Biologie. 

§ 6 Besondere Zulassungsvoraussetzungen 

An den Lehrveranstaltungen und Prüfungsleistungen, die einen Umgang mit Gefahrenquel-
len beinhalten, kann nur teilgenommen werden, wenn zu Beginn des jeweiligen Semesters 
an den Sicherheitsbelehrungen des Instituts für Biologie und ihre Didaktik teilgenommen 
wurde. Betreffende Veranstaltungen sind in der Modultabelle in § 8 dieser Satzung 
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gekennzeichnet. Informationen zu Einzelheiten werden zu Beginn der jeweiligen Lehrveran-
staltung bekanntgegeben. 

§ 7 Prüfungsformen  

Neben den in § 15 RaPO erläuterten Prüfungsformen werden im Teilstudiengang folgende 
Prüfungsformen angewendet: 

1.  Projektdokumentation in Form einer schriftlichen Ausarbeitung oder didaktischen 
Entwicklungsarbeit, zum Beispiel Unterrichtsmaterial oder ein Exponat, mit münd-
licher Präsentation von 15 bis 20 Minuten Dauer. 

2.  Bestimmen von Tieren und Pflanzen
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§ 8 Module des Teilstudiengangs 

Modul Teilnahme-
vorausset-

zung 

Veranstaltungs-
formen (Anzahl, 
Art und SWS) 

Teilnahmepflicht Prüfungs- 
vorleistung 

Prüfungsleistung Beno-
tung 

LP 

M 1: Grundlagen der Biologie Für TM 1.2: 
Sicherheits-
belehrung 
gemäß § 6 

1 V: 2 SWS 
1 Ü: 3 SWS 

Keine Mindestens 75 % 
der angebotenen 

Versuche müssen in 
Gruppen durchge-
führt und individuell 
protokolliert werden 

Klausur (60 Minuten) Ja 10 

M 2: Biodiversität Für TM 2.1, 
TM 2.2, TM 
2.3 und TM 

2.4: 
Sicherheits-
belehrung 
gemäß § 6 

4 Ü: je 2 SWS TM 2.1: nein 
TM 2.2: nein 
TM 2.3: ja 
TM 2.4: ja  

TM 2.3: Fotodoku-
mentation mit 15 

Pflanzen 
TM 2.4: Fotodoku-
mentation mit 15 

Wirbellosen 

Bestimmen von Tieren und 
Pflanzen (Bestimmen von 20 
Wirbeltieren, 20 Wirbellosen 
und 20 Pflanzen) 
 

Ja 10 

M 3: Evolution und Funktio-
nelle Morphologie 

Modul 1 1 V: 2 SWS 
1 S: 2 SWS 
1 Ex: 1 SWS 

TM 3.1: nein 
TM 3.2: nein 
TM 3.3: ja 

Seminar (TM 2): 
Fachvortrag im Um-
fang von 20-40 Mi-

nuten 
 

Klausur (60 Minuten)  Ja  
10 
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Modul Teilnahme-
vorausset-

zung 

Veranstaltungs-
formen (Anzahl, 
Art und SWS) 

Teilnahmepflicht Prüfungs- 
vorleistung 

Prüfungsleistung Beno-
tung 

LP 

M 4: Fachdidaktisches Theo-
rie-Praxis-Modul: Fachdidakti-
sches Praktikum mit fachdi-
daktischem Seminar 

Modul 1 
Modul 2 

1 S: 2 SWS Keine Keine Portfolio oder schriftliche Prü-
fungsleistung (ca. 8-10 Sei-
ten).  
(Begleitend zum fachdidakti-
schen Praktikum ist in einem 
der zwei fachdidaktischen Se-
minare (Fach A oder Fach B) 
ein Portfolio zu erstellen. Im 
anderen fachdidaktischen Se-
minar ist anstelle eines Port-
folios dann eine andere 
schriftliche Prüfungsleistung 
zu erbringen. Näheres regelt 
§ 6 Abs. 5 der Ordnung der 
Europa-Universität Flensburg 
zu den Schulpraktischen Stu-
dien für den Studiengang Bil-
dungswissenschaften mit 
dem Abschluss Bachelor of 
Arts vom 25. Juni 2015, in ih-
rer jeweils gültigen Fassung. 

Nein 5 
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Modul Teilnahme-
vorausset-

zung 

Veranstaltungs-
formen (Anzahl, 
Art und SWS) 

Teilnahmepflicht Prüfungs- 
vorleistung 

Prüfungsleistung Beno-
tung 

LP 

M 5: Ökologie und Umweltbil-
dung 

Modul 1 
Modul 2 

 
Für TM 5.2 
und TM 5.3: 
Sicherheits-
belehrung 
gemäß § 6 

 
TM 5.2 und 
TM 5.3 kön-
nen nur in 

Kombination 
und nicht se-
mesterüber-
greifend be-
legt werden. 

1 V: 2 SWS 
1 Ü: 4 SWS (da-

von finden 2 SWS 
auf dem Campus 
und 2 SWS am 
Exkursionsort 

statt) 
1 Ex: 2 SWS 

TM 5.1: nein 
TM 5.2: nein 
TM 5.3: ja 

TM 5.2: Referat o-
der Methodenerpro-
bung für Feldunter-

suchung 
TM 5.3: Dokumenta-
tion der Exkursion in 
Kleingruppe (schrift-
lich oder als Video) 

Klausur (60 Minuten), 
 

ja 5 

M 6: Biologie fächerverbin-
dend – Physiologie 

Modul 1 
 

Für TM 6.2, 
6.3 und 6.4: 
Sicherheits-
belehrung 
gemäß § 6 

1 V: 1 SWS 
1 S: 1 SWS 
1 Ü: 1 SWS 

1 LÜ: 1 SWS 

TM 6.1: nein 
TM 6.2: nein 
TM 6.3: nein 
TM 6.4: ja 

TM 6.4: Projektdo-
kumentation, z.B. 

schriftlich (5 Seiten), 
Poster oder Video (5 

Minuten) 

Vortrag oder Vortrag mit Ex-
periment (20-40 min) 

Nein 10 
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Modul Teilnahme-
vorausset-

zung 

Veranstaltungs-
formen (Anzahl, 
Art und SWS) 

Teilnahmepflicht Prüfungs- 
vorleistung 

Prüfungsleistung Beno-
tung 

LP 

M 7: Leben und Verantwor-
tung 
(Voraussetzung für M.Ed. Ge-
meinschaftsschulen; Wahl-
möglichkeit für Fachwiss.) 

Modul 1 
Modul 2 

 
Für TM 7.2: 
Sicherheits-
belehrung 
gemäß § 6 

1 S: 2 SWS 
1 Ü: 2 SWS 

TM 7.1: nein 
TM 7.2: ja 

TM 7.1: Referat (30 
min + 35 min 
Moderation 
Diskussion) 

Klausur (90 Minuten) 
 

Ja 5 

M 8: Biologie an außerschuli-
schen Lernorten 
(Voraussetzung für M.Ed. Ge-
meinschaftsschulen, Fach-
wiss.) 

Modul 1 
Modul 2 

1 S: 2 SWS 
1 Ex: 1 SWS 

TM 8.1: nein 
TM 8.2: ja 

Keine Projektdokumentation in Form 
einer schriftlichen Ausarbei-
tung oder didaktischen Ent-
wicklungsarbeit (z.B. Unter-
richtsmaterial oder ein Expo-
nat) mit mündlicher Präsenta-
tion (15-20 Minuten). 
 

Ja 5 

M 9: Grundlegende naturwis-
senschaftliche Bildung 
(Wahlmöglichkeit für M.Ed. 
Gemeinschaftsschulen; Vo-
raussetzung für Erzwiss., 
Fachwiss.) 

Modul 1 
Modul 2 

 
Für TM 9.5: 
Sicherheits-
belehrung 
gemäß § 6 

1 V: 2 SWS 
1 S: 1 SWS 

1 LÜ: 3 SWS 

TM 9.1: nein 
TM 9.2 bis 9.4 

(WP): nein 
TM 9.5: ja 

Gestaltung und Be-
treuung einer Sta-
tion im Lernlabor 

Hausarbeit (Umfang nach Ab-
sprache) 

Nein 10 

M 10: Bachelor Thesis  
(Wahlpflicht für M.Ed. Ge-
meinschaftsschulen, Fach-
wiss.) 

Modul 1 
Modul 2 

- Nein Keine Bachelor Thesis (Bearbei-
tungszeit 4 Monate, Umfang 
30-60 Seiten) 

Ja 10 

Die Qualifikationsziele der Module und weitere Einzelheiten sind dem Modulkatalog des Teilstudiengangs zu entnehmen. 
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§ 9 Übergangsregelungen 

Für Studierende, die vor dem 1. September 2023 in dem Teilstudiengang Biologie im Studi-
engang Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts eingeschrieben waren, 
gilt diese FPO BIO-BA ab dem 1. September 2026. Für diese Studierenden gilt bis dahin die 
FPO BIO-BA in der Fassung vom 16. Juni 2023 (NBl. HS MBWFK Schl.-H., S. 64). 

§ 10 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. September 2023 in Kraft. 

 

 

Flensburg, den 16. Juni 2023 

 

 

Prof. Dr. Maike Busker 

Dekanin der Fakultät I der Europa-Universität Flensburg
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Fachprüfungsordnung (Satzung) der Europa-Universität Flensburg für den Teilstudi-
engang Biologie im Studiengang Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Ba-
chelor of Arts (FPO BIO-BA 2023) 

Vom 16. Juni 2023 

Bekanntmachung im NBl. HS MBWFK Schl.-H., S. 64 
Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der EUF: 19. Juni 2023 

Aufgrund § 52 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 9 des Hochschulgesetzes (HSG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H., S. 39), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H., S. 102), wird 
nach Beschlussfassung durch den Konvent der Fakultät I der Europa-Universität Flensburg 
vom 17. Mai 2023 die folgende Satzung erlassen. Die Genehmigung des Präsidiums der Eu-
ropa-Universität Flensburg ist am 13. Juni 2023 erfolgt. 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Fachprüfungsordnung gilt für den Studiengang Bildungswissenschaften mit dem 
Abschluss Bachelor of Arts für den Teilstudiengang Biologie. Sie ergänzt die Regelungen der 
Rahmenprüfungsordnung (RaPO) sowie der Prüfungs- und Studienordnung des Studien-
gangs Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts. 
(2) In der Anlage zu dieser Fachprüfungsordnung sind Module, Teilmodule oder Teile von 
Teilmodulen gekennzeichnet, in denen eine Teilnahmepflicht besteht. Die Anlage ist Be-
standteil dieser Satzung. § 12 Absatz 5 RaPO bleibt unberührt.  

§ 2 Kombination der Studienrichtungen 

Gemäß der Prüfungs- und Studienordnung der Europa-Universität Flensburg für den Studi-
engang B.A. Bildungswissenschaften mit dem Abschluss Bachelor of Arts muss der oben be-
zeichnete Teilstudiengang Biologie mit dem Teilstudiengang Bildung, Erziehung, Gesell-
schaft und einem weiteren Teilstudiengang des Bachelor of Arts Bildungswissenschaften 
kombiniert werden. 

§ 3 Studienziel 

(1) Ziele des Teilstudiengangs Biologie sind der Erwerb und die Vermittlung der biologischen 
Grundlagen in allen wichtigen Teildisziplinen. Dazu gehören unter anderem Grundlagen der 
Morphologie, Anatomie, Physiologie, Genetik, Zellbiologie, Humanbiologie, Zoologie, Bota-
nik, der Biodiversitätsforschung, Ökologie, Evolutionskunde und des angewandten Natur-
schutzes. 
(2) Die Studierenden erwerben das zur Ausübung des Lehrerberufs im Fach Biologie not-
wendige Fachwissen, studieren grundlegende Methoden der Biologie und der Vermittlung 
von Wissen und spezifischen Fertigkeiten. Sowohl beim Erwerb von Wissen und Schlüssel-
qualifikationen als auch bei der Anwendung fachspezifischer Methoden wird besonderer 
Wert auf die Erarbeitung der Ziele, Motivation, Kritikfähigkeit und auf den verantwortungsvol-
len Umgang mit dem Leben und den Lebewesen gelegt. Die Studierenden erhalten die Mög-
lichkeit, interdisziplinäre Inhalte und Arbeitsweisen der naturwissenschaftlichen Fächer ken-
nenzulernen und sich diese für den Unterricht in der Gemeinschaftsschule zu erschließen. 
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§ 4 Studienverlauf 

(1) Im Teilstudiengang Biologie sind in der Regel im 1. bis 4. Semester 40 Leistungspunkte 
zu erwerben; ab dem 5. Semester gibt es drei verschiedene Wahlmöglichkeiten („Spezialisie-
rungsoptionen“). 
(2) Das 5. Semester ist als Mobilitätsfenster für ein Auslandsstudium konzipiert (internationa-
les beziehungsweise Europasemester). 
(3) Empfohlener Studienverlauf: 
 

1 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 1: Grundlagen der Biologie  Fach B 

2 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 2: Biodiversität  Fach B 

3 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 3: Evolution und Funktio-
nelle Morphologie 

M 4: Fachdidaktisches Theo-
rie-Praxis-Modul: Fachdidak-
tisches Praktikum mit fachdi-

daktischem Seminar 

 Fach B 

4 
Bildung, 

Erziehung, 
Gesell-
schaft 

 M 5: Physiologie  
des Menschen  

M 6: Ökologie und  
Umweltbildung  Fach B 

Spezialisierungsoption für Master of Education für das Lehramt an Gemeinschaftsschulen 
(insgesamt 20 LP im Teilstudiengang Biologie: Module 7, 9, 8 und 10 – oder Module 7, 9 und 
11): 

5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 
M 7: Leben und 
Verantwortung 

Wahlbereich: 

 Fach B M 8: Inter-
disziplinä-
res Projekt 

M 11: Grundlegende na-
turwissenschaftliche Bil-

dung 

6 BA Thesis 
(A/B/E)  M 9: Biologie an außerschu-

lischen Lernorten A 

Wahlbereich: 
 Fach B M 10: Biologie an außer-

schulischen Lernorten B 

Spezialisierungsoption erziehungswissenschaftlicher Fach-Masterstudiengang (insgesamt 10 
oder 15 LP im Teilstudiengang Biologie: M 8 und 11 oder nur M 11): 

5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 
M 8 (W):  

Interdisziplinäres 
Projekt  

M 11: Grundlegende naturwissen-
schaftliche Bildung  Fach B 

6 Bildung, Erziehung, Gesellschaft Bachelor Thesis 
(Erzwiss.) Bildung, Erziehung, Gesellschaft 
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Spezialisierungsoption fachwissenschaftlicher Masterstudiengang (insgesamt 20 oder 25 LP 
im Teilstudiengang Biologie: M 7, 9, 10 und 11 oder nur M 9, 10 und 11): 
 

5 

Bildung, 
Erzie-

hung, Ge-
sellschaft 

 
M 7 (W): Leben 
und Verantwor-

tung  

M 11: Grundlegende naturwissen-
schaftliche Bildung  Fach B 

6 BA Thesis 
(A oder B)  M 9: Biologie an außerschu-

lischen Lernorten A  
M 10: Biologie an außer-
schulischen Lernorten B  Fach B 

 

(4) Die Bachelor Thesis im Umfang von 10 Leistungspunkten wird bei den Spezialisie-
rungsoptionen für das Lehramt in einem der studierten Teilstudiengänge erstellt. In der Spe-
zialisierungsoption außerschulisches erziehungswissenschaftliches Masterstudium wird sie 
in den Erziehungswissenschaften erstellt. In der Spezialisierungsoption fachwissenschaftli-
ches Masterstudium wird die Bachelor Thesis in Fach A oder Fach B erstellt. 

§ 5 Veranstaltungsformen  

Neben den in § 12 RaPO vorgesehenen Lehrveranstaltungsformen werden im Teilstudien-
gang folgende Lehrveranstaltungsformen angeboten: 

1.  Vorlesungen mit Übungen (V/Ü) dienen der zusammenhängenden Darstellung 
und Vermittlung wissenschaftlichen Grund- und Vertiefungswissens und der da-
mit verbundenen Vermittlung von praktischen Fähigkeiten für das Studium und 
die späteren Berufsfelder. 

2.  Seminare mit Übungen (S/Ü) dienen dem vertieften Erwerb von Kenntnissen und 
Fertigkeiten zu ausgewählten Themen und Fragestellungen des Faches und der 
damit verbundenen Vermittlung von praktischen Fähigkeiten für das Studium und 
die späteren Berufsfelder. 

3.  Projekte (P) thematisieren konkrete Fragestellungen, die von der Formulierung 
der Frage bis zur Präsentation der Ergebnisse eigenständig bearbeitet werden. 
Die entsprechenden Leistungen können als Einzel- oder Gruppenarbeit verrichtet 
werden. 

§ 6 Prüfungsformen  

Neben den in § 15 RaPO erläuterten Prüfungsformen werden im Teilstudiengang folgende 
Prüfungsformen angewendet: 

1.  Referat/Präsentation mit oder ohne schriftliche Ausarbeitung, 
2.  Projektarbeiten mit oder ohne schriftliche Ausarbeitung und 
3.  Präsentation mit Übung. 



23 
 

§ 7 Module des Teilstudiengangs 

Modul Veranstaltungsfor-
men (Anzahl, Art und 
SWS) 

Modulanforderungen 
Prüfungsleistung 

LP 

M 1: Grundlagen der Bi-
ologie 

1 V: 2 SWS 
1 S/Ü: 3 SWS  

Klausur (60 Minuten) sowie 
regelmäßige u. erfolgreiche 
Teilnahme an den Experi-
menten u. Diskussionen er-
forderlich, wobei Testate 
erfolgen können. 

10 

M 2: Biodiversität 4 V/Ü: je 2 SWS Portfolio. Zusätzlich zur be-
noteten Leistung ist eine re-
gelmäßige und erfolgreiche 
Teilnahme an den Bestim-
mungsübungen und Dis-
kussionen erforderlich, wo-
bei Testate erfolgen kön-
nen. 

10 

M 3: Evolution und 
Funktionelle Morpholo-
gie 

1 V: 2 SWS 
1 S: 1 SWS 
1 Ex: 1 SWS 

Klausur (60 Minuten) u. 
Teilnahme an Exkursionen 
im Gesamtumfang von 3 
Tagen. Die aktive Teil-
nahme am Seminar ist Vo-
raussetzung für die Teil-
nahme an der Exkursion. 

5 

M 4:Fachdidaktisches 
Theorie-Praxis-Modul: 
Fachdidaktisches Prakti-
kum mit fachdidakti-
schem Seminar 

1 S: 2 SWS 
 

Portfolio oder schriftliche 
Prüfungsleistung (ca. 8-10 
Seiten).  
(Begleitend zum fachdidak-
tischen Praktikum ist in ei-
nem der zwei fachdidakti-
schen Seminare (Fach A o-
der Fach B) ein Portfolio zu 
erstellen. Im anderen fach-
didaktischen Seminar ist 
anstelle eines Portfolios 
dann eine andere schriftli-
che Prüfungsleistung zu er-
bringen. Näheres regelt § 6 
Abs. 5 der Ordnung der Eu-
ropa-Universität Flensburg 
zu den Schulpraktischen 
Studien für den Studien-
gang Bildungswissenschaf-
ten mit dem Abschluss Ba-
chelor of Arts vom 25. Juni 
2015, in ihrer jeweils gülti-
gen Fassung. 

5 
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Modul Veranstaltungsfor-
men (Anzahl, Art und 
SWS) 

Modulanforderungen 
Prüfungsleistung 

LP 

M 5: Physiologie des 
Menschen 

1 S: 2 SWS Projektarbeit: Ein Vortrag 
mit Präsentation oder einer 
schriftlichen Ausarbeitung 
oder beides. Zusätzlich zur 
Projektarbeit ist eine regel-
mäßige aktive und erfolg-
reiche Teilnahme am Semi-
nar erforderlich. 

5 

M 6: Ökologie und Um-
weltbildung 

1 V: 2 SWS 
1 Ü/Ex: 4 + 2 SWS 

Klausur (90 Minuten) zu 
den Grundlagen der Ökolo-
gie.  
Erfolgreiche Teilnahme an 
5 ganzen bzw. 10 halben 
Exkursionstagen. Mündli-
che, schriftliche und prakti-
sche Arbeiten. 

5 

M 7: Leben und Verant-
wortung 
(Voraussetzung für 
M.Ed. Gemeinschafts-
schulen; Wahlmöglich-
keit für Fachwiss.) 

2 S/Ü: je 2 SWS Präsentation mit Übung 
und Klausur (90 Minuten) 

5 

M 8: Interdisziplinäres 
Projekt 
(Wahlmöglichkeit für 
M.Ed. Gemeinschafts-
schulen, Erzwiss.) 

1 P: 1 SWS Projektdokumentation (Aus-
arbeitung in Form eines Ex-
ponats, Fachartikels oder 
Posters und mündliche Prä-
sentation) 

5 

M 9: Biologie an außer-
schulischen Lernorten A 
(Voraussetzung für 
M.Ed. Gemeinschafts-
schulen, Fachwiss.) 

1 S: 2 SWS 
1 Ex: 1 SWS 

Projektdokumentation (Aus-
arbeitung in Form eines Ex-
ponates, eines Fachartikels 
im Umfang von 5-10 Seiten 
oder eines Posters und 
mündliche Präsentation im 
Umfang von 15-20 Minu-
ten). Zusätzlich zur Projekt-
arbeit ist eine regelmäßige 
aktive und erfolgreiche Teil-
nahme an den Seminaren 
und an der Exkursion erfor-
derlich. 

5 
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Modul Veranstaltungsfor-
men (Anzahl, Art und 
SWS) 

Modulanforderungen 
Prüfungsleistung 

LP 

M 10: Biologie an außer-
schulischen Lernorten B 
(Wahlmöglichkeit für 
M.Ed. Gemeinschafts-
schulen; Voraussetzung 
für Fachwiss.) 

1 S: 2 SWS 
1 Ex: 1 SWS 

Projektdokumentation (Aus-
arbeitung in Form eines Ex-
ponates, eines Fachartikels 
im Umfang von 5-10 Seiten 
oder eines Posters und 
mündliche Präsentation im 
Umfang von 15-20 Minu-
ten). Zusätzlich zur Projekt-
arbeit ist eine regelmäßige 
aktive und erfolgreiche Teil-
nahme an den Seminaren 
und an der Exkursion erfor-
derlich. 

5 

M 11: Grundlegende na-
turwissenschaftliche Bil-
dung 
(Wahlmöglichkeit für 
M.Ed. Gemeinschafts-
schulen; Voraussetzung 
für Erzwiss., Fachwiss.) 

1 V: 2 SWS 
1 S: 1 SWS 
1 Pr: 3 SWS 

Hausarbeit (Umfang nach 
Absprache) 

10 

M 12: Bachelor Thesis  
(Wahlpflicht für M.Ed. 
Gemeinschaftsschulen, 
Fachwiss.) 

- Bachelor Thesis (Bearbei-
tungszeit 4 Monate, Um-
fang 30-60 Seiten) 

10 

 
Die Qualifikationsziele der Module und weitere Einzelheiten sind dem Modulkatalog des Teil-
studiengangs zu entnehmen. 

§ 8 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 1. September 2023 in Kraft. 

 

 

Flensburg, den 16. Juni 2023 

 

 

Prof. Dr. Maike Busker 

Dekanin der Fakultät I der Europa-Universität Flensburg  



26 
 

Anlage zur FPO BIO-BA 2023 

In den folgenden Veranstaltungen besteht eine Teilnahmepflicht. Sofern keine Anmerkungen 
erfolgen, betrifft die Teilnahmepflicht das gesamte Teilmodul.  

Modulnr Modultitel Betroffene(s) Teilmo-
dul(e) 

Anmerkungen 

M 1 Grundlagen der Biologie 1.2  
M 2 Biodiversität 2.1 Teilnahmepflicht besteht 

nur bei der Sicherheits-
unterweisung (erster 
Kurstag). 

M 2 Biodiversität 2.2 Teilnahmepflicht besteht 
nur bei der Sicherheits-
unterweisung (erster 
Kurstag). 

M 2 Biodiversität 2.3 Teilnahmepflicht besteht 
nur für den Übungsteil 
(inkl. Exkursion), nicht 
die Vorlesung. 

M 2 Biodiversität 2.4 Teilnahmepflicht besteht 
nur für den Übungsteil 
(inkl. Exkursion), nicht 
die Vorlesung. 

M 4 Fachdidaktisches Theo-
rie-Praxis-Modul: Fachdi-
daktisches Praktikum mit 
fachdidakti- 
schem Seminar 

   

M 5 Physiologie des Men-
schen 

5.2  

M 6 Ökologie und Umweltbil-
dung 

6.2  

M 7 Leben und Verantwortung 7.1 Teilnahmepflicht besteht 
nur bei der Sicherheits-
unterweisung (erster 
Kurstag) und im PCR-
Blockseminar. 

M 11 Grundlegende naturwis-
senschaftliche Bildung 

11.2  
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